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Im Laufe der letzten Monate wurde eine Vielzahl von 
neuen Regelungen veröffentlicht, um den Bankensektor 
zu stärken. Die Richtlinie 2009/111/EC zur Änderung 
der Mindestkapitalanforderungen gemäß den Richtlinien 
2006/48/EC und 2006/49/EC wurde im 
Amtsblatt der Europäischen Union vom 17. November 
2009 veröffentlicht. Einige dieser Änderungen 
haben bedeutende Auswirkungen für Kreditinstitute 
Luxemburger Rechts im Rahmen des Regelwerks zu 
den Großrisiken. 
Diese Richtline wird bis zum 31. Oktober 2010 in 
Luxemburger Recht umgesetzt und ab 31. Dezember 
2010 Anwendung finden. Die CSSF hat im April 2010 
das Rundschreiben CSSF 10/450 veröffentlicht, das 
Kreditinstitute über die bevorstehenden Veränderungen 
hinsichtlich des Regelwerks zu den Großrisiken 
bezüglich Interbankenpositionen vorab informiert. 
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PricewaterhouseCoopers Luxembourg bietet ein umfangreiches Leistungsspektrum, das spezifisch darauf ausgelegt ist, Sie 
dabei zu unterstützen, den Herausforderungen des neuen Regelwerks zu den Großrisiken proaktiv zu begegnen.  
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CEBS empfiehlt nationalen 
Aufsichtsbehörden, die Umsetzung der neuen 
Berichterstattungsformate zu Großrisiken zum 
31. Dezember 2010 vorzunehmen. Die neuen 
Berichterstattungsformate sind spätestens ab 

dem 31. Dezember 2012 verpflichtend.
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Unser systematischer Ansatz ermöglicht es, auf die Themen hinsichtlich der Großrisiken, die aus den neuesten Veränderungen der 
Mindestkapitalanforderungen hervorgehen, gründlich einzugehen:

Unser Expertenteam steht Ihnen zur Verfügung, um Ihnen ein klares Bild Ihrer Organisation in allen Aspekten Ihres Risikomanage-
mentkonzepts vorzulegen und Sie dabei zu unterstützen, Ihre Risiken effizient zu steuern und Ihre Vorteile zu nutzen.

Warum PricewaterhouseCoopers Luxembourg?
PricewaterhouseCoopers Luxembourg (www.pwc.com/lu) beschäftigt nahezu 2.000 Mitarbeiter aus 53 verschiedenen Ländern. 
PricewaterhouseCoopers (www.pwc.com) bietet branchenfokussierte Prüfungs-, Steuer- und Beratungsdienste an, um öffentliches 
Vertrauen auszubauen und einen Mehrwert für unsere Kunden zu erzielen. Mehr als 163.000 Mitarbeiter in 151 Ländern teilen in 
unserem internationalen Verbund ihr Denken, ihre Erfahrungen und Lösungen und kooperieren bei der Entwicklung innovativer 
Perspektiven und praktischer Empfehlungen.

Der Name “PricewaterhouseCoopers” bezieht sich auf alle unabhängigen Unternehmen, die dem Netzwerk von 
PricewaterhouseCoopers International angeschlossen sind. Jedes dieser Unternehmen ist ein separater, unabhängiger Rechtsträger.

www.pwc.com/lu
© 2010 PricewaterhouseCoopers S.à r.l.. All rights reserved. PricewaterhouseCoopers refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International 
Limited, each of which is a separate and independent legal entity. 

1. Beurteilung der Großrisiken:

•	 Eine umfassende Beurteilung 
Ihres aktuellen Prozesses 
bezüglich Großrisiken zur 
Identifizierung kritischer 
Verbesserungsbereiche (A);

•	 Eine Diagnose der 
Kontrahentendatenbank 
bestimmt den Grad der 
Verlässlichkeit, Integrität und 
Compliance der aktuell für die 
Berechnung von Großrisiken 
herangezogenen Informationen 
(C). Insbesondere wird eine 
Überprüfung der Definition 
von verbundenen Kunden 
durchgeführt.

2. Aktionsplan: 

•	 Aufbauend auf den ermittelten 
kritischen Bereichen wird ein 
maßgeschneiderter Aktionsplan 
entwickelt, um sowohl Praktiken 
als auch Tools an die neuen 
Anforderungen der Großrisiken 
anzupassen. 

3. Umsetzung:

•	 Eine Umgestaltung und 
Neudefinition von Prozessen, 
Rollen und Verantwortlichkeiten 
wird vorgenommen, um 
ein robustes Management 
hinsichtlich Großrisiken 
durch Ihre Risikomanager 
und Kreditsachbearbeiter 
sicherzustellen (B).

•	 Eine umfassende Überprüfung 
der Großrisikogrenzen, der 
Handhabung von Positionen 
bzgl. Investmentvehikeln 
sowie des Einsatzes von 
Kreditrisikominderungstechniken 
wird vorgenommen, um eine 
optimale Berechnung von 
Großrisiken zu ermöglichen (D).

•	 Basierend auf einer genauen 
Berechnung von Großrisiken 
unterstützen wir Sie bei der 
Erstellung von Berichten zu 
Großrisiken gemäß neuer 
Vorlagen und jüngster XBRL-
Standards in Ihrem eigenen 
Managementsystem für 
Großrisiken (E).

4. Training & Coaching:

•	 Zumal ein umfassender 
Wissenstransfer für eine 
nachhaltige Veränderung 
unerlässlich ist, bieten wir Ihnen 
maßgeschneiderte Trainings und 
Coachings an.

S
ys

te
m

at
is

ch
er

 A
ns

at
z 3 Umsetzung

Training & Coaching

2 Aktions
       Plan

1 Beurteilung

Beurteilung der 
Prozesse zu 
Großrisiken

A

Beurteilung Kontra-
hentendatenbank

C
Unterstützung bei 
der Umsetzung 

der Prozesse und 
der Organisation 

B
Überprüfung und 

Unterstützung 
der Berechnung 
von Großrisiken

D
Unterstützung 

Erstellung 
Berichte zu 
Großrisiken 

E

Kontakte
Unser PricewaterhouseCoopers Luxembourg Expertenteam steht Ihnen zur Verfügung:

Emmanuelle Henniaux	 Partner Regulatory & Compliance Leader	 +352 49 48 48 2549	 emmanuelle.henniaux@lu.pwc.com

Thierry López	 Basel II, GRC & Risk Management Services Leader	 +352 49 48 48 4141	 thierry.lopez@lu.pwc.com

Dr. Bettina Eisele 	 Manager, Basel II Expertin 	 +352 49 48 48 3302	 bettina.eisele@lu.pwc.com
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